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Name:                                    

Jahrgang: 1975 

Wohnadresse:                         

Tel.nr./E-mail:          

Verein+Trainingsadresse:         

Trainingszeiten:         

TrainerIn + Tel.nr./E-mail:        

Bewerbungsjahr:   2005 

  
WK/Datum Klasse Pflicht + Schw. (FIG A) Pflichtpkte Kürpkte gesamt 
      AK  JK  FIG A                            
      AK  JK  FIG A                            
      AK  JK  FIG A                            
      AK  JK  FIG A                            
      AK  JK  FIG A                            
 
Die Richtlinien der vier hierarchischen Stufen und Punktelimits: 
 

1) FIG & Punktelimit I: FIG A oder FIG B  
 männliche Aktive: FIG A = 59.3 bzw. FIG B = 58.9 Punkte 
 weibliche Aktive: FIG A = 55.8 bzw. FIG B = 55.4 Punkte  
 Jugendspringer dürfen keine FIG A springen. 
2) Jugend & Punktelimit II: FIG B oder L 10  
 Der jeweilige Aktive ist bei den österreichischen Staatsmeisterschaften in der 
 Jugendklasse startberechtigt  
 Punktelimit II: FIG B = 54.4 bzw. L 10 = 54.2 Punkte  
 Jugendspringer dürfen keine FIG A springen. 
3) FIG: FIG A oder FIG B    
 ohne Punktelimits (allg. Klasse Punktelimit I, Jugend Punktelimit II). 
  Mindestschwierigkeit der FIG A (=Schwierigkeit der zwei gekennzeichneten  
 Sprünge) beträgt 1,8 Punkte. 
4) L10: Der jeweilige Aktive ist bei den österreichischen Staatsmeisterschaften in 

der Jugendklasse startberechtigt  
 L10 als Pflichtübung ohne Punktelimit II. 

 
Die Qualifikationspunkte ergeben sich durch Addition der Punktezahl aus dem 
Pflichtdurchgang und jener aus einem Kürdurchgang. Falls die Qualifikation ohne Abbruch 
absolviert wurde (20 gültige Sprunge), so können die Punkte des besseren Kürdurchgangs 
(Qualifikation oder Finale) herangezogen werden, ansonsten zählen jene des ersten 
Kürdurchgangs. Im Falle einer Wiederholung, der für den Schwierigkeitsbonus der FIG A 
gewählten Sprünge, müssen die Schwierigkeitswerte vom Punktergebniss der gewählten Kür 
abgezogen werden. 
  
Die Abgabefrist endet am 31. Dezember (bzw. 30. Juni für eventuelle Nachnominierungen 
wärend des Bewerbungsjahres) des Vorjahres des jeweiligen Bewerbungsjahres für den 
Nationalkader.  
 
Der Bewerbungsbogen ist beim Nationalkaderverantwortlichen abzugeben. 


